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8 31.

In keinem Falle steht dem Verschollenen Aufcechthaltung

oder den näheren Erben desselben das Recht

Rechtsgeschäfte , welche dritte in gutem Glaubenden «ngegange-

mit dem eingewieseuen Erben oder Nachfolger schäfte,

und dessen Successoren nach dem für die Nach¬

folge in das Vermögen nach §. 20 . anzuneh¬

menden Zeitpuncte eingegangen haben , anzufech¬

ten , es sei denn aus Gründen , welche der Theil-

nehmer selbst hätte geltend machen können , und

vorbehältlich der im § . 38 . gegen die Besitzer

auf freigebigem Titel ertheilten Befugniß.

§ . 32.

Die Verordnung vom 30 . Oct . 1740 , we¬

gen der Erbtheile abwesender Erben , ist aufge¬

hoben . Dagegen finden die Bestimmungen der

gegenwärtigen Verordnung aus Ehescheidungen

wegen böslicher Verlaffung , so wie auf die in

den Kriegsjahren von 1803 — 1815 Verscholle¬

nen keine Anwendung und wird in Ansehung der

letzteren die Verordnung vom 31 . März 1822

aufrecht erhalten.

Urkundlich Unserer rc.

9 ) Bekanntmachung der Justiz - Canz-

lei vom 27 . Febr . , publ . den 29.

Febr . 1844.

Zufolge Höchster Bestimmung Sr - König - Dorläusiĝ Mn-
lichen Hoheit des Großherzogs soll das Institut Muts der Am-
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